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Rechtssatz

Wenn nach bereits erfolgter Aufnahme der Nebenbeschäftigung die weitere Ausübung derselben mittels Weisung

untersagt wird, besteht ein Feststellungsinteresse des von der Untersagungsweisung betro>enen Bediensteten sowohl

hinsichtlich der Frage der Rechtmäßigkeit als auch hinsichtlich der Frage der Befolgungsp@icht der Weisung (VwGH

20.11.2018, Ra 2017/12/0123; 30.5.2017, Ra 2016/12/0066).
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